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Statuten des Vereins Segelclub oberer Greifensee Maur SCoGM 

 

1. Name und Sitz 

Unter dem Namen Segelclub oberer Greifensee Maur (SCoGM) besteht ein Verein im 

Sinne von Art. 60 ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches ZGB. Der Verein hat 

seinen Sitz in CH-8124 Maur, Kanton Zürich. 

2. Zweck 

2.1 Der Verein bezweckt  

 die Förderung des Segelsports unter Beachtung ökologischer Anliegen; 

 die Pflege der Kameradschaft unter seinen Mitgliedern; 

 die Wahrung der Interessen seiner Mitglieder und deren Vertretung gegenüber 

Behörden und anderen Wassersportvereinen. 

2.2 Der Verein kann im Übrigen alle Aktivitäten entfalten, welche geeignet sind, die 

Entwicklung des Vereins und die Erreichung des Vereinszwecks zu fördern oder zu 

erleichtern. 

2.3 Der Verein verfolgt keine kommerziellen Ziele, erstrebt keinen Gewinn und ist 

konfessionell und wirtschaftlich neutral. Alle Organe sind ehrenamtlich tätig. 

2.4 Der Verein anerkennt die Ethik-Statuten des Schweizer Sports gültig ab 26.11.2022 

2.5 Der Verein anerkennt das neue Datenschutzgesetz der Schweiz gültig ab  1.9.2023 

und hat eine eigene Datenschutzerklärung veröffentlicht 

 

3. Mitgliedschaft 

3.1 Der Verein besteht aus den nachfolgenden Mitgliederkategorien mit den in Ziff. 3.2 

und Ziff. 3.3 beschriebenen Rechten und Pflichten. 

3.2 Stimmberechtigt sowie aktiv und passiv wahlberechtigt sind 

 Mitglieder: Sie bezahlen den ordentlichen Beitrag gemäss Ziff. 4.2; 

  

 Ehrenmitglieder, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben: Sie 

bezahlen keinen Beitrag.   
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3.3 Nicht stimm- und wahlberechtigt (weder aktiv noch passiv) sind  

 Jugendliche  unter achtzehn Jahren; 

 Neumitglieder, bis zur Aufnahme durch die nächste Generalversammlung; 

 natürliche oder juristische Personen als Gönner des Vereins. 

3.4 Mitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes durch die Generalversammlung 

aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt durch einfache Mehrheit der anwesenden 

Stimmberechtigten.  

3.5 Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes durch die 

Generalversammlung ernannt. Die Ernennung erfolgt durch 2/3 der anwesenden 

Stimmberechtigten.  

 

3.6 Der Austritt ist für alle Mitgliederkategorien nur per Ende Jahr möglich. Er ist dem 

Vorstand spätestens bis 31. Oktober schriftlich mitzuteilen. Über den Ausschluss von 

stimm- und wahlberechtigten Mitgliedern auf Vorschlag des Vorstandes entscheiden 

2/3 der anwesenden Stimmberechtigten einer Generalversammlung. 

  

 

4. Finanzen 

4.1 Die Einnahmen des Clubs bestehen aus Mitgliederbeiträgen, Spenden und anderen 

Einnahmen. 

4.2 Die Mitgliederbeiträge, begrenzt auf höchstens CHF 250.00 pro Person, werden  

jährlich von der GV festgelegt. 

4.3 Für Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine persönliche 

Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

 

5. Organe 

Die Organe des Vereins sind: 

 die Generalversammlung (GV) 

 der Vorstand 

 die Revisionsstelle  
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6. Generalversammlung 

6.1 Die GV ist oberstes Organ des Vereins und tritt jährlich vor Ende März zur 

ordentlichen GV zusammen.  

6.2 Alle Mitglieder werden durch den Vorstand unter Bekanntgabe der Traktandenliste 

spätestens zwei Wochen vor der Versammlung eingeladen. 

6.3 Anträge von stimmberechtigten Mitgliedern müssen schriftlich und begründet 

spätestens einen Monat vor der Versammlung beim Präsidenten eintreffen, um auf 

die Traktandenliste gesetzt und zur Abstimmung zugelassen zu werden.  

6.4 Ausserordentliche GV werden durch Beschluss des Vorstandes, einer ordentlichen 

GV oder auf Antrag eines Fünftels der stimmberechtigten Mitglieder einberufen. Die 

Ziff. 6.2 und Ziff. 6.3 gelten sinngemäss. 

6.5 Die GV ist beschlussfähig, wenn die Einladung statutengemäss erfolgt ist. 

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder gemäss Ziff. 3.2. Bei Abstimmungen gilt das 

einfache Mehr der anwesenden Stimmberechtigten (ausgenommen Ziff. 3.5, 3.7 und 

9.1); der Präsident oder die Präsidentin hat den Stichentscheid bei Stimmengleichheit. 

6.6 Die GV hat folgende Befugnisse: 

 Genehmigung des Protokolls der letzten GV, des Jahresberichts des Präsidenten 

oder der Präsidentin, der Jahresrechnung, des Revisionsberichts und des 

Budgets für das folgende Geschäftsjahr 

 Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin, der Mitglieder des Vorstands und der 

Revisionsstelle 

 Festsetzung der Mitgliederbeiträge unter Berücksichtigung von Ziff. 4.2. 

 Aufnahme und Ausschluss stimm- und wahlberechtigter Mitglieder auf Vorschlag 

des Vorstandes 

 Ernennung von Ehrenmitgliedern 

 Beschlussfassung über Geschäfte oder Anträge, die vom Vorstand unterbreitet 

werden oder von stimmberechtigten Mitgliedern gemäss Ziff. 6.3 eingereicht 

wurden 

 Beschlussfassung über Statutenänderungen oder über die Auflösung des Vereins. 

6.7 Der Präsident hat den Vorsitz an der GV, bei dessen Verhinderung ein anderes 

Mitglied des Vorstandes. Über den Verlauf der GV wird zuhanden der nächsten GV 

ein Protokoll geführt, das mindestens die Beschlüsse enthält.  
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7. Vorstand 

7.1 Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten oder der Präsidentin, dem Kassier oder 

der Kassierin sowie aus zwei bis fünf weiteren Mitgliedern. Vorstandsmitglieder 

müssen stimm- und wahlberechtigt sein. 

7.2 Der Präsident oder die Präsidentin wird von der GV in den geraden Jahren jeweils für 

zwei Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig.  

7.3 Die übrigen Mitglieder des Vorstandes werden durch die GV in den ungeraden 

Jahren jeweils für zwei Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand 

konstituiert sich selbst und regelt die Zuständigkeit der Vorstandsmitglieder und die 

rechtsverbindliche Unterschriftsberechtigung für den Verein. 

Für den Club unterschreiben rechtsverbindlich kollektiv zu zweit, der Präsident mit 

einem Mitglied des Vorstandes. 

7.4 Der Vorstand vollzieht die Beschlüsse der GV, vertritt den Verein nach aussen und 

entscheidet über Vereinsgeschäfte, die nicht der GV oder anderen Organen obliegen. 

 

8. Rechnungsprüfung 

8.1 Die Revisionsstelle besteht aus zwei stimm- und wahlberechtigten Mitgliedern, die 

von der GV für zwei Jahre gewählt werden. Wiederwahl ist zulässig. 

8.2 Die Revisionsstelle prüft die Jahresrechnung und erstattet der GV Bericht über die 

Rechnungsführung und das Vermögen des Vereins. 

 

9. Schlussbestimmungen 

9.1 Statutenänderungen und die Auflösung des Vereins erfordern die Mehrheit von 2/3 

der anwesenden Stimmberechtigten an einer ordentlichen oder ausserordentlichen 

GV. 

9.2 Der Antrag auf Auflösung muss den Mitgliedern mindestens einen Monat vor der GV 

schriftlich angekündigt werden. Über die Verwendung des Vereinsvermögens 

entscheidet die GV, die die Auflösung beschlossen hat, gemäss Ziff. 6.5. 

9.3 Die vorliegenden Statuten treten per sofort in Kraft und ersetzen die bisherigen 

Statuten in der Fassung vom 24.3.2023. 

 

Maur, 22.3.2024 

Der Präsident:        Der Aktuar: 

Marc Vollmer        Christoph Breu 
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